
 
 

 
 
 
 

Bescheinigung über den Abschluss, die Unterbrechung 
oder den Abbruch der Promotion zur Vorlage im 

Studierendensekretariat 
 
 
Vor- und Nachname Doktorand*in: __________________________________________________ 

Matrikelnummer: _____________________________ 

 
Abschluss/Unterbrechung/Abbruch der Promotion: 
 

□ Abschluss der Promotion 

□ Unterbrechung der Promotion 

□ Abbruch der Promotion  
 
 
Die Promotion wurde an folgendem Datum abgeschlossen / unterbrochen / abgebrochen:  
 

______________________________________________________  

 
Hinweise: Mit Abschluss der Promotion ist hier der Termin der bestandenen mündlichen Prüfung, 
das heißt das Datum der vorläufigen Bescheinigung über das Bestehen der Promotionsprüfungen 
gemeint, nicht das Datum der möglicherweise erst später stattfindenden Übergabe von 
Promotionsurkunde und -zeugnis.  
Unter Abschluss der Promotion fällt auch das endgültige Nichtbestehen der Promotionsprüfung. 
Unterbrechung der Promotion heißt vorübergehendes Ruhen der Arbeiten an der Dissertation, z.B. 
aus familiären Gründen. In diesem Fall muss die Einschreibung / Beurlaubung als Studierende*r 
fortbestehen, damit das Promotionsverhältnis zur Fakultät erhalten bleibt. Mitzuteilen sind auch 
Unterbrechungen der Arbeit an der Promotion, die nicht von einer Beurlaubung erfasst sind. Eine 
Meldung über eine Unterbrechung erfolgt aus statistischen Gründen jährlich und wird solange 
aufrechterhalten, bis eine Mitteilung über die aktive Fortsetzung oder ein Abbruch der Promotion 
erfolgt.  
Mit Abbruch der Promotion ist die vollständige Aufgabe der Arbeit an der Dissertation ohne vorherige 
Bewertung gemeint.  
 

     
(Datum) (Unterschrift und Stempel Prüfungsamt/Dekanat) 

 
 

Stand:  04.03.2025 


